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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

 

TAX FREE SHOPPING und elektronische Rechnung 

(Art. 38-quater DPR 633/1972; Rundschreiben Zollbehörde 22.05.2018) 

 

Ab dem 1. September 2018 muss für den steuerfreien Verkauf an Reisende, die außerhalb 

der EU leben, eine elektronische Rechnung ausgestellt werden. Diese elektronischen 

Rechnungen sind über die Plattform O.T.E.L.L.O 2.0 der Zollbehörde abzuwickeln. Auf 

diese Weise wird der gesamte Prozess von der Ausstellung der Rechnung bis zur 

Abstempelung derselben bzw. des Erstattungsdokumentes digitalisiert. 

 

Jeder Händler muss einen (oder mehrere) „Verwalter“ für das O.T.E.L.L.O 2.0 System 

benennen, über welche der steuerfreie Verkauf abgewickelt wird. Dieser überträgt dann 

den Geschäftsfall an die Figur des „Vermittlers“, der die MwSt. an den Reisenden erstattet. 

Für die operative Abwicklung müssen Sie sich an einen „Tax Free Shopping“ - 

Anbieter wenden. Wir können dies zum heutigen Zeitpunkt und mit den geltenden 

Regeln nicht anbieten. 

 

Um sich bei O.T.E.L.L.O 2.0 anmelden zu können muss der Händler über eine digitale 

Identität verfügen (sog. SPID). Diese kann z.B. bei der Post (Poste Italiane SpA) beantragt 

werden, wobei das eigene Foto in einem Postamt zu „beglaubigen“ ist. 

Nähere Infos dazu unter :https://my.civis.bz.it/public/de/spid.htm 

 

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Meran, August 2018 

 

 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.contracta.it  

https://my.civis.bz.it/public/de/spid.htm
http://www.contracta.it/

